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geleitet von Ernst Marschner Fachbeitrag – Abgabenrecht

Der „Mausefallen-Effekt“ und die 
neuen gesetzlichen Regelungen über
die steuerneutrale Substanzauskehr
bei österreichischen Privatstiftungen

Florian Pröll

1. Einleitung
Das SchenkungsmeldeG 2008 regelt neben der Besteuerung
von Vorgängen, die das Verhältnis zwischen Stifter und der
Stiftung betreffen, auch die Besteuerung von Ausschüttun-
gen der Stiftungssubstanz an die Begünstigten der Privatstif-
tung in wesentlichen Punkten neu. Die bisherigen Regelun-
gen über die Besteuerung von Substanzvermögen wichen
von den allgemeinen für Kapitalgesellschaften geltenden
Besteuerungsgrundsätzen ab, da die Rückzahlung von in ei-
ne Gesellschaft eingebrachten Vermögenswerten idR als ein
steuerneutraler Vorgang angesehen wurde. Substanzaus-
schüttungen aus einer Privatstiftung wurden dagegen wie
Kapitaleinkünfte behandelt. Dies wurde ua damit begrün-
det, dass eine Privatstiftung im Gegensatz zu Körperschaf-
ten nicht in Anteile zerlegt werden kann und die Rückzah-
lung einer „Einlage“ somit begrifflich ausgeschlossen war.1)

Die einmal in die Stiftung eingebrachten Vermögenswerte
waren daher mangels anderer Vorkehrung mit der KESt be-
lastet und daher steuerlich „verfangen“. Dieser „Mausefalle-

Mit dem Entfall der Erbschafts- und Schenkungssteuer hat die Besteuerung des Substanzvermö-

gens einer Privatstiftung ihre Rechtfertigungsgrundlage verloren. Nach bisheriger Gesetzeslage

war jedes Vermögen, das einer Privatstiftung zugewendet wurde, bei der Auszahlung an die Be-

günstigten im Regelfall mit der KESt behaftet. In der Vergangenheit wurde die Besteuerung des

Substanzvermögens als ein wesentlicher Nachteil der Privatstiftung angesehen, da die einmal in

die Stiftung eingebrachten Vermögenswerte nicht wieder steuerfrei entnommen werden konnten

(„Mausefallen-Effekt“). Nach den Bestimmungen des am 1.8.2008 in Kraft getretenen Schen-

kungsmeldeG 2008 ist eine solche Substanzauszahlung aus einer Stiftung unter bestimmten Vor-

aussetzungen zukünftig steuerneutral. Der folgende Beitrag befasst sich mit den gesetzlichen Än-

derungen über die Besteuerung von Substanzausschüttungen der Privatstiftung und geht der Fra-

ge nach, in welchem Ausmaß diese neuen gesetzlichen Regelungen zur Erhöhung der wirtschaft-

lichen Attraktivität der österreichischen Privatstiftung beitragen. 

1) § 4 Abs 12 EStG setzt eine „Veräußerung einer Beteiligung“
und einen „Anteilsinhaber“ voraus.

2) Lang, Zuwendungen an den Begünstigten einer Privatstiftung
aus steuerrechtlicher Sicht, Bank Privat, Juli 2002, 85 ff.

Effekt“ wurde als Ausgleich zu dem günstigen Stiftungsein-
gangssteuersatz und zu den stiftungssteuerlichen Thesaurie-
rungsvorteilen angesehen.2) In der Tat sehen die neuen ge-
setzlichen Regelungen über die Substanzauskehr bei Stiftun-
gen nach dem Entfall der ErbSt nun auch eine Änderung
dieses Privatstiftungen potentiell benachteiligenden „Mause-
falle-Effekt“ vor.

2. Substanzausschüttungen vor dem 
SchenkMG 2008

Für den „Mausefalle-Effekt“ sprach weiters, dass eine Zu-
wendung von der Stiftung zurück an den Stifter ebenfalls ei-
ne steuerbare Zuwendung darstellt, und die steuerbare Sub-
stanzauskehr bei der Privatstiftung auch deshalb als steuer-
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licher Sonderfall gerechtfertigt erschien. Dem ursprüng-
lichen Begutachtungsentwurf zum PSG lag der Gedanke
nicht fern, nach der Beendigung der Privatstiftung die Zu-
wendung an den Letztbegünstigten einer zusätzlichen
Schenkungsteuerpflicht oder „Ausgangsbesteuerung“ zu
unterwerfen.3) Inwiefern der „Mausefalle-Effekt“ für die
steuerlichen Vorteile der Privatstiftung herangezogen und
als Nachteil gegenuebergestellt werden darf, bemisst sich an
der Vermögenssituation der Privatstiftung im konkreten
Fall.4) Finanzstarke Stiftungen, die mehr thesaurieren als sie
ausschütten, waren von der steuerbaren Substanzauskehr
nach diesem Ansatz erst im Zeitpunkt der Auflösung be-
troffen. Die für Einlagenrückzahlungen bei Körperschaften
konzipierte Bestimmung des § 4 Abs 12 EStG über die
Trennung von Gewinn und Substanz wurde am Wortlaut
derart interpretiert, dass diese Bestimmung bei Privatstif-
tungen nicht angewendet werden konnte. Dem allgemeinen
System der wirtschaftlichen Doppelbelastung von Körper-
schaftsgewinnen, d.h. die Erhebung der KSt auf der Ebene
der Körperschaft und letztendlich die der ESt auf der Ebe-
ne der natürlichen Person, war das Stiftungssteuerrecht als
Sonderfall einer Einmalbelastung des Begünstigten gegen-
übergestellt.5) Wegen dieser begünstigenden Einfachbesteu-
erung stand dem Gesetzgeber praktisch nur der Weg offen,
das an den Stifter oder Begünstigten außerhalb der Be-
endigung der Privatstiftung rückgeführte Substanzvermö-
gen der KESt zu unterwerfen. Die einmal durch Stiftung
oder Zustiftung eingebrachten Vermögenswerte verloren
mit der Ausschüttung aus der Privatstiftung idR 25% ihres
Wertes.

Nur im Falle des Widerrufes der Stiftung durch den Stifter
waren die Einkünfte aus der Auflösung auf Antrag um die
im Zeitpunkt der seinerzeitigen Zuwendung steuerlich
massgeblichen Werte zu kürzen, sofern ein solcher Widerruf
in der Stiftungsurkunde vorbehalten und der Stifter auch als
Letztbegünstigter eingesetzt war.6) Die Ausübung einer sol-
chen Widerrufsoption konnte jedoch scheitern, wenn der
Stifter entweder schon verstorben war, er sich den Widerruf
nicht vorbehalten hatte oder die Stiftungseingangswerte uU
dem Betrage oder der Herkunft nach nicht nachgewiesen
werden konnten. Es waren somit alle Zuwendungen der Pri-
vatstiftung als Kapitaleinkünfte zu versteuern, die dem Stif-
ter ausserhalb der Beendigung durch Widerruf rückübereig-
net wurden. Die vom Stifter eingebrachten Vermögenswer-
te wurden bei der Rückabwicklung als Stiftungseingangswer-
te angesetzt und den idR höheren fiktiven Anschaffungskos-
ten zum Zeitpunkt des Rückflusses an den Stifter gegenüber
gestellt. Ein Vermögensüberschuss unterlag dabei der
KESt.7) Diese Möglichkeit der Kürzung des zu versteuern-

den Ausschüttungsbetrages um die nachgewiesenen Stif-
tungseingangswerte war dabei als ein „Ersatz“ für die bei
Stiftungen nicht anwendbaren Regelungen über den steuer-
neutralen Einlagentausch nach § 4 Abs 12 EStG anzuse-
hen.8)

3. Einlagenrückzahlung im Allgemeinen 
Der Intention des EStG9) zufolge ist die Einlage von Wirt-
schaftsgütern und sonstigem Vermögen in eine Körper-
schaft kein steuerbarer Vorgang. Das eingelegte Vermögen
gilt gegen Anschaffung eines neuen oder Erhöhung eines
schon bestehenden Anteiles der Körperschaft gegenüber als
veräußert.10) Im umgekehrten Fall führt die Rückzahlung
von Einlagen als teilweise oder gänzliche Veräußerung zu ei-
ner steuerfreien Minderung des summarischen Ansatzes an
der Beteiligung am Eigenkapital der Gesellschaft. Die Einla-
genrückzahlung an den Anteilsinhaber ist als Rücktausch
steuerneutral, sofern sie durch eine Verminderung des Be-
teiligungsansatzes an der Eigenkapitalposition der Körper-
schaft ausgewiesen ist.11) Ist der rückbezahlte Betrag höher
als die Anschaffungskosten der Beteiligung, so entsteht ein
nach den Vorschriften über die Veräußerung von Beteili-
gungen zu versteuernder Gewinn.12) Um diese Einlagen-
rückzahlungen zu erfassen, haben Körperschaften als „An-
wendungsvorrausetzung“ für die Rückzahlung der Substanz

3) Vgl Wiesner, Entwurf eines Privatrechtstiftungsgesetzes,
RdW 1993, 32: Dieser Gedanke wurde in der Form nicht
weiter verfolgt, da vor Beendigung der Privatstiftung und
Auskehrung an den Letztbegünstigten die Vermögenswerte
steuerfrei an die Begünstigten hätten ausgeschüttet werden
können. 

4) Vgl Doralt, Stiftungsbesteuerung: Mausefalle ein Papier-
tiger?, RdW 2007, 52.

5) Tanzer in Arnold/Stangl/Tanzer, Kommentar Privatstif-
tungssteuerrecht 2006, I 55 ff: Diese Stiftungen begünsti-
gende Einmalbelastung von Erträgnissen bestand nur bis
1.1.2001 in Reinform. Nach diesem Zeitpunkt wurden be-
stimmte, in § 13 Abs 3 KStG abschliessend aufgezählte Ein-
künfte der Privatstiftung einer Zwischensteuer idH von
12,5% unterworfen.  

6) § 32 Z 4 lit b EStG idF vor BGBl 85/2008.
7) § 93 Abs 2 Z 1 lit d iVm § 97 Abs 1 EStG.
8) Tanzer in Arnold/Stangl/Tanzer, Kommentar Privatstif-

tungssteuerrecht 2006, II 584 ff.
9) § 6 Z 14 lit b EStG.

10) VwGH 22.3.2000, 96/13/0175; VwGH 23.4.2001, 98/14/
0073.

11) § 4 Abs 12 EStG: Unter Einlagen ist das aufgebrachte
Grund-, Stamm- oder Genossenschaftskapital und sonstige
Einlagen oder Zuwendungen, einschließlich Partizipations-
und Genussrechtskapitals, anzusehen. 

12) Beteiligungsveräußerungen iSd § 31 EStG.
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den jeweiligen Einlagenstand in einem Evidenzkonto, wel-
ches der jährlichen Steuererklärung beizuschließen ist, fest-
zuhalten und fortzuschreiben.13 Die für die Willensbildung
der Körperschaft verantwortlichen Organe haben dabei 
ein Wahlrecht, ob die Rückführung eines Vermögens er-
tragssteuerlich als steuerbare Ausschüttung des Gewinns
oder als steuerneutrale Einlagenrückzahlung zu behandeln
ist.14

Da die Privatstiftung eigentümerlos und nicht „anteilsgeeig-
net“ ausgebildet ist und damit die Vorschriften über die
Führung eines Evidenzkontos nicht anwendbar waren und
es keine korrespondierende Vermögensaufstellung gab,
konnte bisher eine solche steuerneutrale Rückführung von
Substanzvermögen idR nicht vorgenommen werden. Im
Gleichklang mit den Regelungen über die Einlagenrückzah-
lung nach § 4 Abs 12 EStG für Körperschaften wurde nun
mit dem SchenkungsmeldeG 2008 die Möglichkeit der steu-
erfreien Ausschüttung der Substanz an den Stifter und an
die Begünstigten der Privatstiftung geschaffen.

4. Substanzauszahlungen nach dem 
SchenkungsmeldeG 2008

Wie bereits erwähnt, ist durch den Entfall der ErbSt der bis-
herigen steuerlichen Behandlung der Substanzausschüttung
die Rechtfertigungsgrundlage entzogen worden.15) Zuwen-
dungen, die nicht die von der Stiftung erzielten Gewinne
und Überschüsse betreffen, erscheinen nicht mehr besteue-
rungswürdig und sind als „Substanzauszahlung von gestifte-

13) § 4 Abs 12 Z 3 EStG. 
14) Vgl EinlagenRZ-Erlass BMF v 31.3.1998: Für die Besteue-

rung der Anteilsinhaber ist die handels- oder gesellschafts-
rechtliche Entscheidung der an der gesellschaftlichen Wil-
lensbildung beteiligten Personen maßgebend. 

15) Vgl ERV SchenkMG 2008 zu § 27 Abs 1 Z 8 EStG: Im Zu-
sammenhang mit der Nichtmehrerhebung der ErbSt erweist
sich das bisherige Zuwendungsbesteuerungssystem als
nicht mehr systemkonsistent, weil die bisherige Bruttobe-
steuerung nicht nur die Früchte des gestifteten Vermoe-
gens, sondern auch die Substanz selbst erfasst hat.  
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tem Vermögen“ zukünftig steuerfrei.16) Um die Trennung
der Früchte von der Substanz des Stiftungsvermögens zu er-
möglichen, ist die zugewendete Substanz der Stiftung zu er-
fassen und evident zu halten. Es gelten dabei nur solche Zu-
wendungen der Privatstiftung als Substanzauszahlungen, die
einen bestimmten „maßgeblichen Wert“, dh einen „adap-
tierten“ Bilanzgewinn, übersteigen.17) Dieser maßgebliche
Wert ist der am Beginn des Geschäftsjahres vorhandene 
Bilanzgewinn mitsamt allfälligen Gewinnvorträgen aus den
Vorjahren der Privatstiftung zuzüglich der Gewinnrücklagen
und der steuerrechtlichen stillen Reserven des zugewende-
ten Vermögens. Diese Berechnung des Bilanzgewinnes wur-
de ua damit gerechtfertigt, dass die Umbuchung eines Ge-
winnes auf eine Gewinnrücklage zu keiner Schmälerung der
Bemessungsgrundlage der Besteuerung führen darf, und an-
dererseits zu hohe unternehmensrechtliche Abschreibungen
nicht steuerwirksam sein sollen.18) Wirkt sich die Bewertung
eines in die Stiftung eingebrachten Vermögens mit dem Ver-
kehrswert so aus, dass sich bei der späteren Realisierung die-
ses Vermögens im Vergleich zu einer Bewertung mit dem
einstigen Buchwert ein niedrigerer Bilanzgewinn ergibt, so
wird dieser Bilanzgewinn ebenfalls berichtigt und erhöht.19)

Neubewertungen iSd § 202 Abs 1 UGB, die bei der Über-
nahme von gestiftetem Vermögen oder aufgrund von Um-
gründungen denkbar sind, sollen nach der Intention des Ge-
setzgebers ebenfalls nicht steuerwirksam sein.20)

Ferner gilt die Zuwendung der Privatstiftung nur dann als
Substanzauszahlung, sofern diese im Stiftungseingangswert
im Zeitpunkt der Zuwendung des gestifteten Vermögens
Deckung findet.21) Sämtliche Zuwendungen, die im Laufe
des Geschäftsjahres aus dem am „maßgeblichen Wert“ er-
rechneten Bilanzgewinn der Stiftung getätigt werden, stellen
demnach steuerpflichtige Kapitaleinkünfte dar. Im Gegen-
satz zur Einlagenrückgewähr bei Körperschaften steht die
Behandlung des auszuzahlenden Auschüttungsbetrages als
Substanz oder als Gewinn damit nicht im Belieben des mit
der Willensbildung der Privatstiftung betrauten Organs. Das
in die Stiftung eingebrachte Vermögen ist somit erst steuer-
neutral liquid, wenn Ausschüttungen erfolgen, welche die
laufenden oder thesaurierten Gewinne gänzlich aufzehren.
Selbst Substanzauszahlungen, die wirtschaftlich eine „echte“
Auszahlung der Substanz darstellen, lösen als bloße Sub-
stanzrückführung bis zum Vorliegen aller Vorraussetzungen
eine Besteuerung mit der KESt aus.

Die Möglichkeit des Widerrufes der Privatstiftung bleibt
nach den neuen gesetzlichen Regelungen im SchenkungMG
2008 erhalten. Zuwendungen, die vor dem 1.8.2008 an die
Stiftung erfolgten sind um die steuerlich maßgeblichen Wer-

te, bei Zuwendungen nach dem 31.7.2008 um den Letzt-
stand des Evidenzkontos zu kürzen. Vergleichbare ausländi-
sche Stiftungen können mit einer gleichartigen steuerlichen
Wirkung zukünftig widerrufen werden, sofern für die Zu-
wendung an die ausländische Stiftung Stiftungseingangs-
steuer oder EbSt entrichtet wurde.22)

5. Bewertung des Stiftungsvermögens
Steuerfreie Substanzausschüttungen können nur in dem
Ausmaß des an die Stiftung zugewendeten Vermögens vor-
genommen werden. Maßgeblich für die Bewertung des ge-
stifteten Vermögens (Stiftungseingangswert) ist der Wert im
Zeitpunkt der Zuwendung an die Privatstiftung.23) Beteili-
gungsveräußerungen iSd § 31 EStG sind dabei mit den tat-
sächlichen Anschaffungskosten anzusetzen, sofern diese
niedriger als der Teilwert im Zeitpunkt der Einlage sind.24)

Unterschreitet der Teilwert die Anschaffungskosten im Zeit-
punkt der Einlage, so ist der geringere Teilwert anzusetzen.
Bei anderen der Stiftung zugewendeten Vermögen wird
nach deren Herkunft zwischen Zuwendungen aus dem be-
trieblichen und außerbetrieblichen Bereich unterschieden.
Betriebsvermögen wie Betriebe und Mitunternehmerschaf-
ten werden bei der Zuwendung mit den Buchwerten fortge-
führt.25) Werden einzelne Wirtschaftsgüter eines Betriebs-
vermögens übertragen, so sind bei unentgeltlichem Erwerb
die fiktiven Anschaffungskosten und bei entgeltlichem Er-
werb die tatsächlichen Anschaffungskosten des Wirtschafts-
gutes im Zeitpunkt der Zuwendung an die Stiftung maß-
geblich.26) Erfolgen Zuwendungen von einzelnen Wirt-

16) § 27 Abs 1 Z 8 EStG.
17) Vgl Puchner, System der steuerneutralen Substanzauszah-

lung, in Fraberger/Petritz, Schenkungsmeldegesetz, SWK-
Sonderheft (2008) 74.

18) ERV SchenkMG 2008 zu § 27 Abs 1 Z 8 EStG.
19) Mayr, Privatstiftungen: Entlastung bei Ausgangsbesteue-

rung sachgerecht? RdW 2008, 297. 
20) Mayr, Stiftungen nach dem SchenkMG 2008, RdW 2008,

489. 
21) § 27 Abs 1 Z 8 lit d EStG.
22) § 27 Abs 1 Z 9 EStG. 
23) Im ursprünglichen Begutachtungsentwurf des SchenkMG

2008 war ua vorgesehen, dass die Bewertung des vom Stif-
ter zugewendeten Vermögens nach § 15 Abs 3 EStG mit
den Anschaffungskosten des Stifters bewertet werden soll-
te. Dies hätte die Wertsteigerung des zugewendeten Ver-
mögens auch für den Zeitraum mit eingeschlossen, in dem
das Vermögen noch gar nicht in die Stiftung eingebracht
wurde.

24) § 6 Z 5 EStG.
25) § 6 Z 9 lit a EStG.
26) § 6 Z 9 lit b EStG.
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schaftsgütern in den außerbetrieblichen Bereich, sind diese
mit dem Teilwert anzusetzen, ansonsten mit den fiktiven
Anschaffungskosten.27) Privatvermögen werden mit den tat-
sächlichen Anschaffungskosten, sofern ein Privatvermögen
jedoch unentgeltlich erworben wurde, mit den fiktiven An-
schaffungskosten bewertet.28) Wird ein vom Steuerpflichti-
gen vor dem Zeitpunkt der Nutzung angeschafftes oder her-
gestelltes Wirtschaftsgut erstmalig zur Erzielung von Ein-
künften verwendet, sind für die Bemessung des Wertes des
Wirtschaftsgutes die fiktiven Anschaffungskosten im Zeit-
punkt der erstmaligen Nutzung zur Einkünfteerzielung zu-
grunde zu legen.29)

Die unterschiedliche steuerliche Bewertung der verschiede-
nen in die Stiftung eingebrachten Vermögenswerte ent-
spricht allgemein den Bewertungsvorschriften im EStG,
schafft jedoch eine wirtschaftliche Ungleichbehandlung von
Betrieben und Mitunternehmerschaften gegenüber anderen
in die die Stiftung eingebrachten Wirtschaftsgütern, Beteili-
gungen iSd § 31 EStG und Privatvermögen.30) Bei einer Sub-
stanzausschüttung von Betrieben und Mitunternehmensan-
teilen gilt die Vermögenszuwendung beim Empfänger als

angeschafft und der Buchwert dieses Vermögens wird mit
dem Verkehrswert zum Zeitpunkt der Ausschüttung aufge-
rechnet. Die stillen Reserven eines Betriebes oder einer Mit-
unternehmerschaft werden damit aufgedeckt.31), 32) Die Zu-
wendung von Betrieben und Mitunternehmensanteilen
durch die Stiftung an den Begünstigten ist – sofern dieser
die Zuwendung annimmt – zivilrechtlich als Schenkung zu
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27) § 6 Z 9 lit b EStG iVm § 6 Z 5 EStG. 
28) § 16 Abs 1 Z 8 lit c EStG.
29) § 15 Abs 3 Z 2 lit a EStG iVm § 16 Abs 1 Z 8 EStG.
30) Vgl Marschner, Schnappt die „Mausefalle“ weiter zu, Die-

Presse v 19.5.2008.
31) § 15 Abs 3 Z 1 lit b EStG. 
32) Puchner, System der steuerneutralen Substanzauszahlung,

in Fraberger/Petritz, Schenkungsmeldegesetz, SWK-Sonder-
heft (2008) SWK 2008, 77; Marschner/Puchinger, Schen-
kungsmeldegesetz 2008 bringt Änderungen für Schenkun-
gen, Grundstücke und Stiftungen, FJ 2008, 134 (140):
Marschner/Puchinger haben zum Ministerialentwurf rechts-
politisch angemerkt, dass stille Reserven, die beim Stifter
bereits steuerfrei sind, auch in der Privatstiftung nicht mehr
der Besteuerung unterliegen sollten. 
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qualifizieren.33) Wird außerhalb der Privatstiftung ein Betrieb
oder Mitunternehmeranteil unentgeltlich übernommen, so
hat der Rechtsnachfolger nach allgemeinen steuerlichen
Grundsätzen die Buchwerte fortzuführen.34) Die Aufde-
ckung der stillen Reserven im Stiftungsweg schafft somit ei-
nen steuerlichen Sonderfall und widerspricht zudem der In-
tention des Gesetzgebers, Unternehmensübergaben hin-
künftig zu erleichtern.35),36)

6. Evidenzkonto der Privatstiftung
Weitere Vorrausetzung für die Behandlung einer Zuwen-
dung als Substanzauszahlung ist die laufende und ordnungs-
gemäße Führung eines Evidenzkontos. Das stiftungssteuer-
liche Evidenzkonto ist eine § 4 Abs 12 EStG nachkonzi-
pierte Vermögensaufstellung, die sich um sämtliche Stiftungs-
eingangswerte erhöht und um sämtliche Substanzauszahlun-
gen vermindert. Alle der Stiftung zugehenden Wirtschafts-
güter können substanzerhöhend dem Evidenzkonto gutge-
schrieben werden; vice versa vermindern steuerneutrale Sub-
stanzausschüttungen den Evidenzstand entprechend. Das
durch eine Veräußerung von Substanzvermögen in die Stif-
tung einfließende Surrogatvermögen führt demnach zu kei-
ner Änderung des Evidenzstandes der Stiftung.37) Zuwendun-
gen bis zur Feststellung des Jahresabschlusses gelten dabei so-
lange nicht als Auszahlung von gestiftetem Vermögen, solange
der Jahresabschluss nicht vom Abschlussprüfer der Stiftung
festgestellt wurde.38) Aufgrund des Erfordernisses eines sol-
chen Evidenzkontos können steuerfreie Substanzauszahlun-
gen nur aus solchen Vermögen erfolgen, die nach dem 31. Ju-
li 2008 in die Privatstiftung eingebracht werden. Dies wird ua
dadurch gerechtfertigt, dass die steuerfreie Rückführung der
Substanz dem Stifter ohnehin durch die Möglichkeit des steu-
erneutralen Widerrufs der Stiftung vorbehalten bleibt.39), 40)

7. Ergebnis
Die neuen Regelungen des SchenkungsmeldeG 2008 über
die Substanzauskehr bei Privatstiftungen ermöglichen zu-
künftig eine steuerneutrale Auszahlung von Substanzvermö-
gen und sind eine von mehreren vom Gesetzgeber gezoge-
nen Konsequenzen zum Entfall der ErbSt. Die steuerneu-
trale Rückzahlung von Vermögen, das vor dem 1.8.2008 in
eine österreichische Privatstiftung eingebracht wurde, soll
offenbar aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht zulässig
sein, da auch die ErbSt für natürliche Personen nicht rück-
wirkend rückerstattet wird. Auch bei Stiftungen nach dem
1.8.2008 sind die eingebrachten Vermögenswerte solange
nicht liquid, solange die Stiftung Gewinne erzielt. Erst nach
Auszahlung aller zu versteuernder Gewinne kann das Sub-
stanzvermögen steuerneutral ausgekehrt werden. Die Rück-
führung von Stiftungsvermögen ist damit an eine zeitliche

Abfolge gebunden, die für Körperschaften nicht gilt, die 
Liquidität der zugewendeten Vermögenswerte beeinträchtigt
und vom allgemeinen System der Einlagenrückzahlung wie-
derum abweicht. In die Stiftung eingebrachte Betriebe oder
Mitunternehmensanteile können bei der Ausschüttung nicht
mit den Buchwerten fortgeführt werden. Der Begünstigte hat
die steuerrechtlichen stillen Reserven des zugewendeten Ver-
mögens aufzudecken und zu versteuern, obwohl eine solche
Zuwendung unentgeltlich erfolgt. Obwohl Substanzvermö-
gen hinkünftig auch ohne die komplette Auflösung der Pri-
vatstiftung steuerneutral ausbezahlt werden kann, bleiben
Fragmente eines sogenannten Papiertigers bei Auszahlungen
der Stiftungssubstanz auch für die Zukunft erhalten.

Der Gesetzgeber hat durch das SchenkungsmeldeG 2008 die
gesetzliche Grundlage für die steuerneutrale Substanzauszah-
lung bei Privatstiftungen geschaffen. Bisheriges in die Stiftung
eingebrachtes Substanzvermögen kann jedoch nur im Wege
des Widerrufes der Privatstiftung steuerfrei  entnommen wer-
den. Wertsteigerungen des Stiftungsvermögens werden bei
der Ausschüttung erfasst und besteuert. Die neuen gesetz-
lichen Regelungen beseitigen den „Mausefalle-Effekt“ nicht
zur Gänze, da Substanzvermögen nicht beliebig entnommen
werden kann und Betriebe und Mitunternehmensanteile in
der Stiftung „wirtschaftlich“ verfangen sind. Die vorgesehene
Aufdeckung der stillen Reserven bei Substanzausschüttungen
wird zu Vermögensdifferenzierungen führen.

33) Vgl Lang, Der Zeitpunkt der Kapitalherabsetzung bei Zu-
wendungen einer Privatstiftung an Begünstigte, SWK 2001.

34) § 6 Z 9 lit a EStG.
35) Vgl Ludwig in Arnold/Ludwig, Geplante Änderung der Stif-

tungsbesteuerung, taxlex 2008, 193.
36) ERV SchenkMG 2008 zu Allgemeiner Teil: Die Vereinfa-

chung von Unternehmensübergaben war auch ausschlag-
gebend für den Entfall der ErbSt.

37) Vgl Schuchter, Zuwendungsbesteuerung neu, taxlex 2008,
227.

38) § 27 Abs 1 Z 8 lit b EStG.
39) § 27 Abs 1 Z 8 EStG: Für den Fall, dass der Widerruf infolge

Ablebens nicht mehr möglich ist, wird die nicht rückwirkende
Befreiung des Substanzvermögens mit der Steuerersparnis
durch die Anwendung des geringen Stiftungseingangssteu-
ersatzes (5%) an Stelle der ErbSt gerechtfertigt. (Anm: Diese
Rechtfertigung soll gewährleisten, dass nicht auch in weite-
rer Folge an natürliche Personen ErbSt zurückbezahlt werden
müsste. Zum Zusammenhang der ErbSt, der Stiftungsein-
gangssteuer und der KESt siehe Punkt 2 dieses Aufsatzes.)  

40) Anm: Im Zuge der Gesetzwerdung war als Ausgleich für die
nicht rückwirkende Wirkung der steuerfreien Substanzaus-
kehr angedacht gewesen, die bereits bezahlte Stiftein-
gangssteuer in einem Zeitraum von 20 Jahren auf die von
der Stiftung zu entrichtende KSt (!) anzurechnen lassen. 

ZfS_3_2008.qxp  07.11.2008  12:42 Uhr  Seite 86


